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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz zur Überführung der 

Versicherungsanstalt des österreich ischen Notariates in eine Versorgungsan

stalt des österreichischen Notariates und ein Bundesgesetz über die Versor

gung der Notare und Notarinnen sowie ihrer Hinterbliebenen erlassen werden, 

das Notarversicherungsgesetz 1972 aufgehoben wird sowie das Allgemeine So

zialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfall

versicherungsgesetz geändert werden 

(Notarversicherungs-Überleitungsgesetz - NV-ÜG) 

Ihr Mail vom 17. September 2018, ZI. REP-43.00/18/0187 

Seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wird nur zur Höhe der Beitragssätze 

der Überweisungsbeträge wie folgt Stellung genommen: 

Der Beitragssatz, den die PVA bei Aufnahme zu leisten hat, beträgt 22,8%, der Bei

tragssatz, den die Versorgungseinrichtung beim Ausscheiden an die PVA zu bezahlen 

hat, beträgt 6%. 

Die PVA regt deshalb die Erhöhung von 6% auf 22,8% an. Dann wäre der Beitrags

satz einheitlich für alle überweisenden Träger. 

f'---
tor 

STN NV-ÜG Seite 1 

4/SN-76/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 1

www.parlament.gv.at




